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Einführung 

Die Schädigung fremder  Rechtsgüter durch das unfriedliche Verhalten einer 
Menschenmenge in der Öffentlichkeit  ist keine erst in der Gegenwart auftretende 
Erscheinung, sondern bereits in den Staaten und Gesellschaften der Antike zu beob-
achten1. Daß dieses Phänomen jedoch bis heute nichts von seiner Aktualität einge-
büßt hat, bewiesen etwa die Ausschreitungen von Kurden in vielen deutschen Städ-
ten nach der Festnahme des PKK-Führers Öcalan im Februar 1999, durch die ein in 
die Millionen gehender Sachschaden angerichtet wurde2. Auch die regelmäßig in 
Krawalle und Straßenschlachten ausartende „Revolutionäre 1.-Mai-Demonstration" 
in Berlin liefert  hierfür  alljährlich einen neuerlichen Beleg. Daß die Problematik tu-
multuarischer Auseinandersetzungen zudem nicht auf das Gebiet der Bundesrepu-
blik beschränkt ist, zeigten jüngst die von Gewalttaten begleiteten Proteste von Glo-
balisierungsgegnern gegen die Konferenz der Welthandelsorganisation in Seattle 
(USA) im Herbst 1999, gegen die Amerika-Konferenz  in Québec (Kanada) im Früh-
jahr 2001 sowie gegen den Weltwirtschaftsgipfel  in Genua (Italien) im Sommer 
2001. Eine Vielzahl weiterer Beispiele aus der Geschichte der Bundesrepublik ließe 
sich anführen, angefangen mit den Studentenunruhen im Jahre 1968 über die Aus-
einandersetzungen über den Vietnam-Krieg und den NATO-Doppelbeschluß in den 
70er Jahren bis hin zu Großdemonstrationen gegen die friedliche Nutzung der Kern-
energie, die die 80er Jahre geprägt haben und sich in Form der Proteste gegen die 
sog. Castor-Transporte bis in die heutige Zeit hinein fortsetzen3. Infolge gewalttäti-
ger Ausschreitungen durch Teile der versammelten Menschenmenge sind bei all 
diesen Ereignissen nicht unerhebliche Personen- und Sachschäden entstanden: Ver-
letzte Polizisten und Demonstranten gehören ebenso zu den Folgeerscheinungen der 
Übergriffe  wie eingeschlagene Fensterscheiben, in Brand gesetzte Fahrzeuge und 
sonstige Zerstörungen und Beschädigungen fremden Eigentums4. 

I. Die Entstehung von Tumultschäden 

Auslöser solcher zu Tumulten ausartenden gesellschaftlichen Auseinanderset-
zungen können die unterschiedlichsten Ursachen und Beweggründe sein: Neben so-

1 Vgl. H. Bruch,  Die Haftung bei Aufruhr  in Bayern, S. 1. 
2 Vgl. A. Dimski,  VersR 1999, S. 804. 
3 Vgl. zum Streit um die Atomkraft  die Chronik von Jochen Paulus,  Der Kampf geht weiter, 

DIE ZEIT Nr. 28/2000 vom 6. Juli 2000, S. 74. 
4 Vgl. auch die Auflistung typischer Tumultschäden bei A. Dimski,  VersR 1999, S. 804 

(806). 
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zialen, wirtschaftlichen und religiösen spielen insbesondere politische Motive eine 
Rolle5. Darüber hinaus kommt es aber in den letzten Jahren vermehrt auch zu ge-
walttätigen Ausschreitungen einer größeren Menschenmenge, bei denen das Mo-
ment der Meinungsbildung und -kundgäbe im Wege der argumentativen Auseinan-
dersetzung völlig fehlt. Erinnert sei nur an die Massenkrawalle von Fußballfans6, 
die durch die bloße Unzufriedenheit  mit einem Sportergebnis oder die schlichte 
Lust am Randalieren motiviert sind7. Auch sie gehören zum Gegenstand dieser Un-
tersuchung, wenngleich das Hauptaugenmerk wegen ihrer zahlenmäßig und gesell-
schaftlich größeren Bedeutung sowie der verfassungsrechtlichen  Implikationen auf 
die nicht von vornherein als insgesamt und ausschließlich unfriedlich geplanten 
Versammlungen und Demonstrationen gerichtet sein wird, in deren Verlauf es zu 
Gewalttaten durch das Kollektiv oder Teile desselben kommt. 

Bei allen Unterschieden im Einzelfall lassen sich einige charakteristische Merk-
male feststellen, die sämtlichen tumultuarischen Geschehensabläufen immanent 
sind und ihr besonderes Gefahrenpotential  ausmachen. Kennzeichnend für Tumulte 
ist die Unübersichtlichkeit des Gesamtgeschehens8. Sie hat zur Folge, daß die ein-
zelnen schadenstiftenden Handlungen in der Regel nicht voneinander unterschieden 
und ihre Täter nicht identifiziert  werden können9. Als Urheber der Schäden tritt dem 
Geschädigten weniger der einzelne Gewalttäter als vielmehr die anonyme Masse 
gegenüber. Das Risiko für den einzelnen Gewalttäter, für die von ihm angerichteten 
Schäden zur Rechenschaft gezogen zu werden, ist dabei um so geringer, je unüber-
sichtlicher sich die Situation insgesamt darstellt. Mit jeder neuen Gewalttat sinkt da-
her das Haftungsrisiko des einzelnen Täters und erhöht sich gleichzeitig die Bereit-
schaft des Kollektivs zu weiteren schädigenden Handlungen10. Diese Gefahr einer 
Eskalation der Gewalt, bedingt durch die Anonymität der einzelnen Tat und ihres 

5 So schon die nach wie vor gültige Einschätzung von H. Bruch,  Haftung bei Aufruhr  in 
Bayern, S. 1; vgl. außerdem U. Hübner,  ZVersWiss. 1981, S. 1 (7); auch F.  Ossenbühl,  Der Staat 
1971, S. 53 (54ff.). 

6 Vgl. M. Rieve,  Kollektive Sicherungssysteme bei Tumultschäden, S. 1 f.; zur Problematik 
der Haftung für Ausschreitungen bei Sportveranstaltungen ausführlich  H. Stein,  Haftungs-
rechtliche Folgen von Zuschauerausschreitungen bei Massensportveranstaltungen. 

7 Demgegenüber wird den in diesem Zusammenhang ebenfalls häufig genannten Chaos-Ta-
gen der Versammlungscharakter nicht abgesprochen werden können; vgl. VG Hannover, 
NVwZ-RR 1997, S.622; zustimmend A. Deutelmoser,  NVwZ 1999, S.240 (242); M. Kniesel, 
NJW 2000, S.2857 (2858); ablehnend demgegenüber/. Deger,  NJW 1997, S.923 (924), mit 
der Begründung, im Vordergrund stehe nicht die Kundgabe der alternativen Meinung über die 
richtige Lebensform oder Lebensgestaltung, sondern die unmittelbare Verwirklichung dieser 
Lebensart. 

8 A. Horster,  Der Ersatz von Tumultschäden durch Staat und Versicherung, S. 1; vgl. außer-
dem die Definition des Begriffs  „Tumult" als „lärmendes Durcheinander aufgeregter  Men-
schen" bei Brockhaus,  Die Enzyklopädie, 22. Band. 

9 Vgl. nur A. Dimski,  VersR 1999, S. 804 (805); A. Horster,  Der Ersatz von Tumultschäden 
durch Staat und Versicherung, S. 1. 

10 W.  Henrichs,  NJW 1968, S. 973; U. Karpen,  ZRP 1987, S. 349. 



Einführung 

Täters vor dem Hintergrund weiterer Gewalttaten, gehört zu den prägenden Eigen-
schaften von Tumulten und begründet ihr besonderes Schädigungspotential. 

Von einem tumultuarischen Zustand kann demgemäß nicht bereits dann gespro-
chen werden, wenn es im Verlauf einer an sich friedlichen Demonstration vereinzelt 
zu Steinwürfen oder sonstigen Gewalttaten kommt. Ebensowenig bewirkt das Ran-
dalieren einzelner Fußballfans oder einiger weniger militanter Autonomer in den In-
nenstädten eine derartige Unübersichtlichkeit des Gesamtgeschehens, wie sie für 
Tumulte konstituierend ist. Erst wenn - wie im Falle der eingangs geschilderten Er-
eignisse geschehen - die schädigenden Handlungen ein solches Ausmaß erreichen, 
daß sie vor dem Hintergrund des Gesamtgeschehens ihre Individualität verlieren 
und damit jede weitere Handlung die Gefahr einer Eskalation in sich birgt, liegen 
die für Tumulte charakteristischen Merkmale eines erhöhten Schadensrisikos einer-
seits bei gleichzeitig nahezu unüberwindlichen Schwierigkeiten einer Identifikation 
der Täter andererseits vor. 

I I . Die zivilrechtliche Haftung für Tumultschäden 

1. Die Problematik 

Für den - meist zufällig - Geschädigten ist es bei dieser Sachlage nahezu aus-
sichtslos, vom Schädiger Ersatz zu erlangen, wird es ihm doch in der Regel nicht ge-
lingen, ihn überhaupt namentlich zu benennen, geschweige denn den für eine delik-
tische Haftung nach § 823 BGB erforderlichen  Nachweis zu führen, daß eine be-
stimmte vorsätzliche Handlung des in Anspruch Genommenen den entstandenen 
Schaden verursacht hat11. Feststehen wird gemeinhin lediglich die Anwesenheit des 
Beklagten am Ort des Geschehens, im Regelfall also seine Teilnahme an einer von 
Ausschreitungen begleiteten Demonstration, nicht jedoch auch seine aktive Beteili-
gung an den Gewalttaten selbst durch eigene Handlungen, beispielsweise durch das 
Werfen von Steinen. 

2. Die Haftung der passiven Demonstrationsteilnehmer 

a) Die Haftung  als Mittäter  bzw.  Gehilfe 
gemäß § 830 Abs. 1 Satz  1 und Abs. 2 BGB 

Unter diesen Umständen scheidet regelmäßig auch eine Haftung aufgrund Mittä-
terschaft  oder psychischer Beihilfe gemäß § 830 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 BGB aus. 

11 Dies wird von allen Autoren als typische Beweisschwierigkeit bei der Geltendmachung 
eines zivilrechtlichen Schadenersatzanspruchs für Tumultschäden erkannt; vgl. etwa U. Diede-
richsen/P.  Marburger,  NJW 1970, S. III  (782); A. Dimski,  VersR 1999, S. 804 (805); A. Hor-
ster,  Der Ersatz von Tumultschäden durch Staat und Versicherung, S. 1; U. Karpen,  ZRP 1987, 
S.349; H. Kollhosser,  JuS 1969,S.510; E.Reinelt,  NJW 1970,S.19f. 


